
 

  

 

 
 
 
An den  
RFW Kärnten 
St. Veiter Ring 27 
9020 Klagenfurt 
 
 
 
 
Unterstützungserklärung zur Abschaffung der  
Pflichtveröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Dur die Umsetzung der EU-Richtlinie 2003/58/EG werden Unternehmensinformationen durch 
moderne technische Hilfsmittel einfacher und rascher zugänglich gemacht und gleichzeitig den 
Gesellschaften die Erfüllung ihrer Offenlegungspflichten erleichtert. 
 
Unsererseits wurde immer gefordert, dass die Urkundensammlung des Firmenbuches 
elektronisch geführt wird, da dadurch die Einsichtnahme in Jahresabschlüsse udgl. optimiert wird. 
 
Gerade aus diesem Grund heraus ist es völlig unverständlich, dass Unternehmen zwar 
elektronische Eingabeverpflichtungen auferlegt wurden, gleichzeitig aber veraltete 
Pflichtveröffentlichungen mit äußerst geringer Publizitätswirkung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
beibehalten werden. 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich bereit, die Aktion des RFW Kärnten und RFW Österreich: 
„Abschaffung der Pflichtveröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 
zu unterstützen. 
 
Firma:_______________________________________ 
 
Name:_______________________________________ 
 
Adresse:_____________________________________ 
 
Tel/Fax/Mobil_________________________________ 
 
Email:_______________________________________ 
 
Datum/Unterschrift:_____________________________ 
 
 
Erklärungen bitte an den RFW Kärnten unter 0463/50 46 10 –12 faxen oder an den RFW Kärnten, St. 
Veiter Ring 27, 9020 Klagenfurt senden. Unter www.rfw-kaernten.at können Sie weitere 
Unterstützungserklärungen herunterladen und erhalten zusätzliche Informationen. 
 
Mit dieser Unterstützungserklärung begründen Sie keine Mitgliedschaft beim RFW. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich über den weiteren Verlauf (via elektronischer 
Datenübertragung) dieser und anderer Initiativen des RFW informiert werde! 

http://www.rfw-kaernten.at/
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